
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 20 VoBeG Abgabenfreiheit,
Verweisungen
 VoBeG - Volksbegehrengesetz 2018

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2023

1. (1)Die im Verfahren nach diesem Bundesgesetz erforderlichen Eingaben, Bestätigungen und sonstigen Schriften

sind von den Verwaltungsabgaben des Bundes befreit.

2. (2)Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer

jeweils geltenden Fassung anzuwenden.
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